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113. Sitzung 

Bonn, den 1. April 1971 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 14.00 Uhr 

Vizepräsident Frau Funcke: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Bundesminister des Innern hat am 29. März 1971 die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Huber, Hauck, Len-
ders, Krall und Genossen betr. Emissionskataster — Drucksache 
VI/1912 — beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 
VI/2036 verteilt. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Be-
schluß des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehende 
Vorlage überwiesen: 

EWG-Vorlagen 
Verordnung des Rates zur Ä nderung der Verordnung Nr. 
823/68 zur Festlegung der Erzeugnisgruppen und der be-
sonderen Vorschriften für die Berechnung der Abschöpfun-
gen für Milch und Milcherzeugnisse 
— Drucksache VI/2030 —

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat. 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 

Fragestunde 

— Drucksache VI/2020 — 

Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bun-
deskanzlers und des Bundeskanzleramtes. Zur Be-
antwortung der Fragen ist Herr Bundesminister Dr. 
Ehmke anwesend. 

Ich rufe die Frage 102 des Herrn Abgeordneten 
Rasner auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um Verunglimp-
fungen des ersten republikanischen Staatspräsidenten Friedrich 
Ebert entgegenzuwirken, Verunglimpfungen, wie sie beispiels-
weise Sebastian Haffner in der Nummer 12 der Illustrierten 
Stern mit dem Satz vorgenommen hat: „Brandt ist kein Ebert, 
und es hat Leute gegeben — ich gehöre zu ihnen —, die gehofft 
haben, daß es Brandt gelingen würde, den Schandfleck Ebert 
nun doch mit Gottes Hilfe aus der Parteigeschichte zu tilgen."? 

Bitte schön! 

Dr. Ehmke, Bundesminister für besondere Auf-
gaben: Herr Abgeordneter, die Bundesregierung be-
dauert die Verunglimpfung des ersten Präsidenten 
des Deutschen Reiches, die in dem erwähnten Illu-
strierten-Artikel enthalten ist. Der Rang Friedrich 
Eberts und seine Leistung für die Gestaltung der 
ersten demokratischen Republik in Deutschland sind  

unbestritten. Die Bundesregierung unterstreicht die 
Worte, die der erste Bundespräsident Professor Dr. 
Theodor Heuss für diesen Mann und seine Ent-
scheidungen in jener Zeit gefunden hat. Theodor 
Heuss hat gesagt: 

Als Könige versagten, hat dieser Sohn des brei-
ten Volkes sich höchst königlich bewährt. 

Die Bundesegierung hat es begrüßt, daß Bundes-
präsident Dr. Gustav Heinemann den 100. Geburts-
tag Friedrich Eberts zum Anlaß genommen hat, 
Mensch und Leistung in einer Feierstunde der 
Friedrich-Ebert-Stiftung zu würdigen. Sie hat durch 
die Teilnahme des Herrn Bundeskanzlers und einer 
Reihe ihrer Mitglieder sowie durch die Nieder-
legung eines Kranzes am Grabe des ersten Reichs-
präsidenten ihre Hochachtung für ihn zum Ausdruck 
gebracht. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Rasner. 

Rasner (CDU/CSU) : Ich hatte gefragt, wie die 
Bundesregierung dem, was im „Stern" steht, ent-
gegenwirken wolle. Da bekannt ist, daß es sich beim 
„Stern" um ein der Regierung nahestehendes oder 
mindestens ihr gegenüber wohlwollend eingestelltes 
Publikationsorgan handelt, frage ich, ob bei der 
schwächlichen Reaktion auf die Beleidigung des 
ersten republikanischen Reichspräsidenten durch 
Herrn Haffner etwa besondere Rücksichten gegen-
über dieser Postille gewaltet haben. 

Dr. Ehmke, Bundesminister für besondere Auf-
gaben: Herr Abgeordneter, ich bin der Meinung, 
daß diese Frage sowohl der Bundesregierung als 
auch dem ersten Reichspräsidenten Unrecht tut. Ich 
glaube, die Bundesregierung wahrt sein Ansehen am 
besten dadurch, daß sie bei Gelegenheiten wie z. B. 
beim 100. Geburtstag Friedrich Eberts — an der 
Feierstunde haben übrigens zur großen Freude der 
Bundesregierung auch führende Mitglieder der 
Unionsparteien teilgenommen — und bei der Kranz-
niederlegung ihre Hochachtung zum Ausdruck 
bringt. Das scheint mir für eine Bundesregierung 
angemessener zu sein, als auf irgendwelche Zei-
tungsartikel jeweils zu reagieren. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Rasner. 
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Rasner (CDU/CSU) : Sind der Bundesregierung 
aus der jüngsten Zeit Parallelfälle solcher Ver-
unglimpfungen des Reichspräsidenten Ebert bekannt, 
und hat insbesondere der Berater des Herrn Bun-
deskanzlers, Herr Leo Bauer, in einem solchen Fall 
einmal gegen ein führendes Mitglied der Jusos in-
terveniert? 

Dr. Ehmke, Bundesminister für besondere Auf

-

gaben: Herr Kollege Rasner, Sie haben mir neulich 
schon darüber berichtet. Ich habe diesen Vorgang 
aber, offen gesunden, nicht  gfunden. Wenn Sie ihn 
mir zur Verfügung stellen könnten, wäre ich Ihnen 
dankbar. Aber unser Urteil über den Reichspräsi-
denten Ebert und die Angriffe auf ihn wären in 
jedem Fall das gleiche. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage des  
Herrn Abgeordneten Reddemann. 

Reddemann (CDU/CSU) : Herr Minister, können 
Sie Bonner Informationen bestätigen, daß sich Herr 
Sebastian Haffner bei seinen Angriffen auf den 
ersten Reichspräsidenten auf ein früheres Zitat des 
heutigen Bundeskanzlers beruft, demzufolge der 
damalige Reichspräsident und Gustav Noske als 
Reichswehrminister auf der anderen Seite der Barri-
kade gegen die Arbeiterschaft gestanden hätten? 

Dr. Ehmke, Bundesminister für besondere Auf-
gaben: Sie müßten mir dieses Zitat schon bringen, 
statt Informationen über das, was ein Journalist 
schreibt, hier zum besten zu geben, Herr Abgeord-
neter. 

(Abg. Reddemann: Ich werde mir Mühe 
geben! — Abg. Rasner: Wir werden es 

bringen!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere  
Zusatzfrage. 

Die Fragen 103 des Herrn Abgeordneten Dr. Riedl 
(München), 104 des Herrn Abgeordneten Dr. Pohle 
sowie 105 und 106 des Herrn Abgeordneten Ott 
werden auf Bitten der Fragesteller schriftlich beant-
wortet. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Dr. Ehmke Bundesminister für besondere Auf-
gaben: Frau Präsidentin, mir ist gesagt worden, 
die Fragen 103 und 104 seien zurückgezogen wor-
den. 

Vizepräsident Frau Funcke: Sie haben recht,  
Die Fragen 103 und 104 sind zurückgezogen. Die 
Fragen 105 und 106 werden schriftlich beantwortet. 
Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. Da-
mit sind wir am Ende der Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzler-
amtes. Schönen Dank, Herr Bundesminister Ehmke! 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Arbeit und Sozialordnung auf. Zur Beantwor-
tung der Fragen ist Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Rohde anwesend. 

Die Fragen 43 und 44 des Herrn Abgeordneten 
Wolfram sowie die Fragen 45 und 46 des Herrn 
Abgeordneten Horn werden schriftlich beantwortet. 
Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 47 der Abgeordneten Frau 
Schlei auf: 

Wie steht die Bundesregierung zu den Vorschlägen der Brüs-
seler Europa-Kommission für eine europäische Sozialpolitik? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Frau 
Präsidentin, ich würde gern die Antwort auf die 
Frage 47 mit der Antwort auf die Frage 48 zusam-
menfassen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Sind Sie damit  
einverstanden, Frau Schlei? — Bitte schön! Dann 
rufe ich noch die Frage 48 der Abgeordneten Frau 
Schlei auf: 

Welche sozialpolitischen Aktionen gedenkt die Bundesregie-
rung in diesem Zusammenhang einzuleiten, um die extreme Un-
gleichheit zwischen Männer- und Frauenlöhnen beseitigen zu  
helfen?  

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Sehr 
verehrte Frau Kollegin, das neue Dokument der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften über 
die Vorstellungen der Kommission zur europäischen  
Sozialpolitik datiert vom 17. März 1971 und ist im 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
am 26. März dieses Jahres eingegangen. Sie werden 
sicher verstehen, daß es in der kurzen Zeit noch 
nicht möglich war, zu den umfangreichen Ausfüh-
rungen der Kommission die Stellungnahme der 
Bundesregierung zu erarbeiten. Sie können aber 
sicher sein, daß sich die Bundesregierung bei ihrer 
Stellungnahme zu dem Dokument von dem Bestre-
ben leiten lassen wird, die Möglichkeiten der Euro-
päischen Gemeinschaften für den sozialpolitischen 
Fortschritt in den Mitgliedstaaten zu nutzen. Dabei 
werden wir unser Augenmerk nicht nur auf die 
Zielvorstellung richten, sondern auch auf die Maß-
nahmen, die jeweils zu diesen Zielen hinführen sol

-l

en. 

Im übrigen darf ich in diesem Zusammenhang an 
die sozialpolitischen Initiativen erinnern, die der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung im 
vergangenen Herbst in Brüssel ergriffen hat. Der 
EWG-Ministerrat hat auf deutschen Vorschlag im 
November beschlossen, zunächst den persönlichen 
Anwendungsbereich der sozialen Sicherheit und die 
Möglichkeiten für ein europäisches Sozialbudget zu 
untersuchen. Darauf werden wir näher im Sozial-
bericht 1971 eingehen, den die Bundesregierung im 
Mai vorlegen wird. 

Bei dem in Ihrer zweiten Frage angesprochenen 
Problem des Frauenlohns ist zu unterscheiden zwi-
schen der formalen Verwirklichung des Grundsatzes 
„gleicher Lohn bei gleicher Leistung" und der Pra-
xis der sogenannten Leichtlohngruppen. Was die 
betriebliche Praxis angeht, so ist zwischen den Ta-
rifpartnern umstritten, ob die Leichtlohngruppen im 
Sinne einer Diskriminierung gehandhabt werden. 
Um diese Frage näher zu klären, beabsichtigt die 
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Parlamentarischer Staatssekretär Rohde 

Bundesregierung, im Einvernehmen mit den Tarif-
vertragsparteien einen größeren Forschungsauftrag 
zu vergeben. Aufgabe der Forschungsarbeit wird es 
sein, in den Wirtschaftszweigen, in denen haupt-
sächlich Leichtlohngruppen bestehen, die Verhält-
nisse eingehend zu untersuchen. Diese Untersuchun-
gen und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse sollen 
bessere Voraussetzungen für die weitere Entwick-
lung schaffen und eine Lösung des Problems erleich-
tern. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
der Frau Abgeordneten Schlei. 

Frau Schlei (SPD) : Könnte sich die Bundesregie-
rung bereit erklären, der Brüsseler Europakommis-
sion Vorschläge für die Aufstellung eines neuen 
präzisen Zeitplans für die uneingeschränkte An-
wendung von Art. 119 zu unterbreiten? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Diese 
Frage wird sicherlich in den Verhandlungen, die auf 
der Grundlage der Vorschläge der Kommission zur 
weiteren Entwicklung stattfinden werden, eine Rolle 
spielen, Frau Kollegin. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 49 des Abgeordneten Varel-
mann auf: 

Ist es sozialpolitisch vertretbar, daß die kleinen Landwirte 
darunter besonders viele Pächter —, die vor dem Jahre 1969 

ihren landwirtschaftlichen Betrieb zur Aufstockung anderer Un-
ternehmen abgegeben haken, vom Bezug der Landabgaberente 
ausgeschlossen sind? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Auch 
diese beiden Fragen würde ich gerne zusammenfas-
send beantworten, Frau Präsidentin. 

Vizepräsident Frau Funcke: Sie sind einver-
standen? — Dann rufe ich Frage 50 mit auf: 

Ist es vertretbar, daß angesichts der besonders ungünstigen 
Alterssicherung der kleinen Landwirte dieser Personenkreis 
von der Nachentrichtung von Beiträgen zur Rentenversicherung  
ausgeschlossen ist? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Jede 
soziale Neuregelung, Herr Kollege, wirft das Pro-
blem auf, ob und inwieweit Tatbestände, die in der 
Vergangenheit liegen, noch einbezogen werden 
können. Insbesondere bei der Einführung oder Ver-
besserung finanzieller Leistungen lassen sich Stich-
tage zu Abgrenzung gegenüber der Vergangenheit 
in der Regel nicht vermeiden, wenn die Auswirkun-
gen der Neuregelung überschaubar und finanziell 
tragbar sein sollen. 

Bei der Einführung der Landabgaberente hat der 
Gesetzgeber - zu einer Zeit übrigens, in der Ihre 
Fraktion Regierungsverantwortung mittrug — eine 
rückwirkende Regelung nicht vorgesehen. Er wollte 
im Hinblick auf künftige Strukturverbesserungen 
die Landabgaberente nur für Personen einführen, 

die ihren Betrieb in einer klar abgegrenzten Zeit, 
nämlich zwischen dem 1. August 1969 und dem 
31. Dezember 1973, abgeben. 

Zur Nachentrichtung von Beiträgen zur gesetz-
lichen Rentenversicherung ist im übrigen jeder ehe-
malige Landwirt berechtigt, der irgendwann nach 
dem 1. Januar 1956 seinen Hof in der für den Erwerb 
des Altersgeldanspruchs notwendigen Form abgege-
ben hat und heute versicherungspflichtig ist. Einen 
Zuschuß zur Nachentrichtung von Beiträgen zur 
Rentenversicherung erhalten dagegen nur solche 
Landwirte, die ihre Unternehmen zum Zwecke der 
Strukturverbesserung im Sinne des Gesetzes zwi-
schen dem 1. August 1969 und dem 31. Dezember 
1973 abgegeben haben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Varelmann. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, er-
füllten nicht die Landabgaben zur Aufstockung an-
derer Betriebe in den Jahren vor 1969 den gleichen 
volkswirtschaftlichen Zweck wie die Landabgaben 
nach 1969? Wäre es nicht angebracht, den kritischen 
Zustand, auf den wir in jüngster Zeit gestoßen sind, 
zu bereinigen? Es ist doch schon wiederholt in der 
Sozialgesetzgebung so gewesen, daß man Mängel, 
die man später festgestellt hat, behob. 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, der Tatbestand, den Sie ansprechen, war 
dem Gesetzgeber bekannt. Er hatte damals zu ent-
scheiden, und zwar in der Zeit, als Sie die Regie-
rungsführung innehatten, ob er dieses Gesetz rück-
wirkend in Kraft treten lassen wollte oder aber eine 
Regelung mit dem Blick auf künftige Strukturver-
besserungen treffen wollte. Die Entscheidung ist da-
mals in dem Ihnen bekannten Sinne getroffen wor-
den. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
gilt nicht auch heute noch in der Sozialpolitik der 
Grundsatz, daß den Schwächeren zuerst und beson-
ders geholfen werden muß? Wenn die großen Män-
gel, die wir jetzt beobachten, in der damaligen Zeit 
nicht ausreichend gesehen worden sind, sollte man 
sich nicht trotzdem jetzt Mühe geben, diesen Man-
gelzustand zu bereinigen, zumal da in der Bevölke-
rung unablässig von einer großen Härte gesprochen 
wird? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, im letzten Jahr sind mehr agrarsoziale 
Maßnahmen in die Wege geleitet worden als in der 
Vergangenheit, und zwar gerade mit dem Ziel, einen 
sozialen Flankenschutz für die Strukturveränderung 
in der Landwirtschaft zu ermöglichen. Insofern hat 
es also auf diesem Felde Fortschritte gegeben. Im 
übrigen wäre ich Ihnen aber dankbar, wenn Sie mir 
besondere Einzelfälle, die Ihnen bekannt sind, mit-
teilen, damit man sie im einzelnen überprüfen kann. 
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Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wäre Ihr Ministerium bereit, im Bundeskabinett 
eine solche Anregung zu prüfen, um ein rückwir-
kendes Wirksamwerden dieses Gesetzes zu errei-
chen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, das kann ich ohne nähere Prüfung und 
ohne Rücksprache nicht nur mit den Sozialpolitikern, 
sondern auch mit den Landwirtschaftspolitikern hier 
nicht ohne weiteres zusagen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. Ich rufe die Frage 51 des Herrn Abge-
ordneten Dr. Böhme auf: 

Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung aus dem Er-
werbsleben Ausgeschiedene, die Versorgungsleistungen auf 
Grund von von der Versicherungspflicht befreienden Lebens-
versicherungen oder aus betrieblichen Einrichtungen aus der 
Zeit vor dem Dritten Rentenversicherungs-Änderungsgesetz er-
halten, von der Möglichkeit des Eintritts in die gesetzliche 
Krankenversicherung nach dem Zweiten Krankenversicherungs-
gesetz ausgeschlossen? 

Herr Parlamentarischer Staatssekretär! 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Auch 
diese Frage würde ich gern mit der nächsten zu-
sammen beantworten. 

) Vizepräsident Frau Funcke: Bitte schön! 
Dann rufe ich auch die Frage 52 des Herrn Ab-
geordneten Dr. Böhme auf: 

Ist die Bundesregierung ggf. bereit, diesem Personenkreis 
nachträglich den Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung 
zu ermöglichen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, Sie wissen aus den Beratungen zum Zwei-
ten Krankenversicherungsänderungsgesetz, daß die-
ses Gesetz die Nachteile beseitigen soll, die den im 
Erwerbsleben stehenden Angestellten aus der Ver-
sicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kranken-
versicherung gegenüber den Arbeitern entstehen. 
Dagegen sieht das Gesetz weder für die aus der 
Beschäftigung als Angestellte noch für die sonst 
aus dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen ein Recht 
zum Beitritt zur gesetzlichen Krankenversicherung 
vor. Das erneute Beitrittsrecht für Rentner bezieht 
sich nur auf einen eng begrenzten Personenkreis, 
nämlich die Rentner, die nach dem Finanzänderungs-
gesetz 1967 von der Versicherungspflicht als befreit 
galten und die damals die befristet eingeräumte 
Beitrittsmöglichkeit zur gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht wahrgenommen hatten. Diese 
Regelung ist seinerzeit im zuständigen Fachausschuß 
eingehend behandelt worden. 

Allgemein umfaßt, wie Sie wissen, die Kranken-
versicherung der Rentner nur die Bezieher von 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, 
nicht aber die Empfänger von sonstigen Versor

-

gungsleistungen. Hieran hat das Zweite Kranken-
versicherungsänderungsgesetz nichts geändert. 

Sie haben mit Ihren Fragen, Herr Kollege, ein 
Problem mit schwierig zu beurteilenden Folge-
wirkungen aufgeworfen. Wir werden es zur nähe-
ren Erörterung der Sachverständigenkommission 
zur Weiterentwicklung der Krankenversicherung 
unterbreiten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich in diesem Zusammenhang eine Frage stellen 
oder eine Empfehlung für diese Befassung der Kom-
mission geben. Wäre für den Fall, daß es für diese 
kleine Gruppe eine Härte ist, weil sie nicht wäh-
rend ihrer Dienstzeit Beiträge zur Rentenversiche-
rung und dadurch zur Krankenversicherung ge-
leistet hat, die Möglichkeit gegeben, sie unter 
Beitragszahlung aufzunehmen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, diese Frage und diese Empfehlung, wie Sie 
es genannt haben, werde ich der Sachverständigen-
kommission zur kritischen Prüfung mit unterbreiten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. Dann sind Sie jetzt entlassen, Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär. Vielen Dank! 

Wir kommen nun zu dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft. Zur 
Beantwortung ist Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär von Dohnanyi hier. Ich rufe die Frage 89 
des Herrn Abgeordneten Horstmeier auf: 

Trifft es zu, daß der Bund Gesamtschulversuche in den Län-
dern finanziell fördert? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Präsidentin, darf ich die Frage 89 
gemeinsam mit der Frage 90 beantworten? 

Vizepräsident Frau Funcke: Ja. Dann rufe ich 
auch die Frage 90 des Herrn Abgeordneten Horst-
meier auf: 

Wieviel Bundesmittel sind dafür exakt für das Jahr 1970 auf-
gewandt, und wieviel Bundesmittel stehen für das Jahr 1971 
zur Verfügung? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Nach Art. 91 b des Grundgesetzes können 
Bund und Länder auf Grund von Vereinbarungen 
bei der Bildungsplanung und bei der Förderung von 
Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen 
Forschung von überregionaler Bedeutung zusam-
menwirken, wobei die Aufteilung der Kosten durch 
eine Vereinbarung zu regeln ist. In den letzten 
Monaten wurde eine Rahmenvereinbarung nach 
Art. 91 b zur koordinierten Vorbereitung, Durch-
führung und wissenschaftlichen Begleitung von 
Modellversuchen im Bildungswesen durch die Bund-
-Länder-Kommission für Bildungsplanung erarbeitet. 
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Diese Rahmenvereinbarung wurde am 12. März von 
den Regierungschefs der Länder grundsäztlich ge-
billigt. Nach Inkrafttreten werden Modellversuche 
mit Gesamtschulen in diesem Rahmen finanziell ge-
fördert werden können. 

Die Mittel, die hier zur Verfügung gestanden 
haben, betrugen im Jahre 1970 insgesamt 169 134 
DM. Für das Haushaltsjahr 1971 stehen für die För-
derung von Versuchs- und Modelleinrichtungen und 
Programmen im Bereich des Bildungswesens für die 
laufenden Kosten 17,5 Millionen DM und für Inve-
stitionen 30,4 Millionen DM, also insgesamt 
47,9 Millionen DM, zur Verfügung. Über diese 
Mittel kann nach dem generell gültigen Haushalts-
führungserlaß des Bundesministers der Finanzen 
vom 5. März 1971 nur bis zu 70 % bzw. 80 % ver-
fügt werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir einige Kriterien nennen, nach denen 
der Bund diese Mittel vergibt? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege, die Kriterien sind natürlich 
im wesentlichen bereits im Begriff gegeben. Es muß 
sich um Modellversuche handeln, für die grund-
sätzlich eine wissenschaftliche Begleitung notwendig 
und zweckmäßig erscheint. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir sagen, wieviel Prozent der Mehr-
kosten für diese Gesamtschulversuche in der Regel 
der Bund gegeben hat und wie hoch diese Zuschüsse 
in der Zukunft sein werden? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege, ich sagte Ihnen soeben, daß 
die Vereinbarung jetzt erst abgeschlossen werden 
muß. Die Mittel betrugen im vergangenen Jahr 
nicht einmal 170 000 DM. Selbstverständlich wird 
die Gesamtschule — ganz im Sinne des Deutschen 
Bildungsrates übrigens — Schwerpunkt bei diesen 
Modellversuchen und Vorhaben sein. Hier wird auch 
die wissenschaftliche Begleitung am notwendigsten 
sein. Daraus können sich zum Teil nicht unerheb-
liche Mehrkosten ergeben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir sagen, ob auch die personellen 
Mehrkosten vom Bund mit getragen werden? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis

-

senschaft: Herr Kollege, das wird darauf ankommen. 
Es wird darum gehen, gemeinsame Investitionen 
vorzunehmen, aber auch andere Möglichkeiten sind 
unter Umständen gegeben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Raffert. 

Raffert (SPD) : Herr Staatssekretär, ist der Bund, 
wenn er und ein Land sich über die Förderungs-
würdigkeit des Projekts einer Gesamtschule einig 
geworden sind und beide dieses Projekt fördern wol-
len, in der Lage, für den Fall, daß das Land auf 
Grund seiner Haushaltssituation in einem Jahr nicht 
mit eigenen Mitteln eintreten kann, im Vorgriff aus 
seinem Haushalt schon seinen Teil zur Förderung 
des Projekts beizutragen, natürlich unter der Vor-
aussetzung, daß das Land später seinen eigenen 
Anteil voll hinzufügt? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Der Bund hat sich in der Vergangenheit — 
ich erinnere nur an das Schnellbauprogramm im 
Hochschulbereich — wiederholt bereit erklärt, Vor-
finanzierungen zu machen, soweit er selber auf 
Grund seiner eigenen Disposition finanziell dazu in 
der Lage ist. Ich bin sicher, daß wir die gleiche 
Flexibilität auch im Zusammenhang mit den Modell-
versuchen und ihrer Finanzierung nach Art. 91 b des 
Grundgesetzes zeigen werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 91 der Abgeordneten Frau Dr. 
Walz auf: 

Welches sind die „bestimmten Voraussetzungen", unter denen 
der Planungsausschuß nach Artikel 91a des Grundgesetzes 
Krankenanstalten, die nicht Hochschulkliniken sind, durch Bau-
maßnahmen mit dem Ziel der Schaffung neuer Ausbildungsplätze 
fur den klinischen Unterricht in die Finanzierung nach dem 
Hochschulbauförderungsgesetz einzubeziehen beschlossen hat? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin Walz, der Planungsaus-
schuß für den Hochschulbau hat auf Wunsch des 
hessischen Kultusministers in seiner Sitzung vom 
2. März die materiellen und die verfahrensmäßigen 
Voraussetzungen erörtert, unter denen Baumaßnah-
men an sogenannten Lehrkrankenhäusern in die 
Finanzierung nach dem Hochschulbauförderungsge-
setz einbezogen werden können. Für das Verfahren 
wurde beschlossen, daß entsprechende Vorhaben 
von den Ländern möglichst rasch angemeldet wer-
den sollen, damit der Planungsausschuß sie noch bei 
seiner Entscheidung über den ersten Rahmenplan 
berücksichtigen kann. Die sachliche Entscheidung 
muß für jedes einzelne Vorhaben nach Anmeldung 
vom Planungsausschuß getroffen werden. 

Die Bundesvertreter haben in der von mir bereits 
genannten Sitzung am 2. März erklärt, daß nach 
ihrer Auffassung die Einbeziehung immer dann in 
Frage kommen kann, wenn das betreffende Vor-
haben für die Ausbildung im Rahmen des Medizin- 
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studiums erforderlich ist und das Vorhaben als Aus-
baumaßnahme einer Hochschule im Sinne des Hoch-
schulbauförderungsgesetzes angesehen werden kann. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Zusatz-
frage Frau Abgeordnete Dr. Walz. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
hat die Bundesregierung schon konkrete Überle-
gungen darüber angestellt, für wie viele Kranken-
anstalten, die nicht Hochschulkliniken sind sie im 
Planungsausschuß für die Aufnahme in das Ver-
zeichnis nach § 4 des Hochschulbauförderungsgeset-
zes votieren wird, bzw. liegen im Planungsausschuß 
Anmeldungen zur Aufnahme in das Hochschulver-
zeichnis vor, wenn ja, wie viele? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin Walz, die Sitzung des Pla-
nungsausschusses, auf die ich hier Bezug genommen 
habe, fand am 2. März statt. Dort wurde klargestellt, 
daß die Länder diese Anmeldungen vorzunehmen 
haben, wie das ja auch für die Hochschulbaufinan-
zierung im übrigen in erster Linie gilt. Der Bund 
ist also nicht in der Lage, innerhalb von noch nicht 
einmal einem Monat seinerseits etwa festzustellen, 
wie viele dieser Lehrkrankenhäuser eventuell in den 
Finanzierungsplan aufgenommen werden können. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage! 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
aus Ihren Äußerungen darf ich aber schließen, daß 
der Bund grundsätzlich bereit ist, Krankenanstalten, 
die die wissenschaftlichen Qualifikationen haben 
und in der Nähe von Universitäten liegen, in das 
Hochschulbauförderungsgesetz aufzunehmen, wenn 
sie sich darum bewerben? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin Walz, die Antwort ist ja. 
Der Wissenschaftsrat hat so empfohlen. Die Bundes-
regierung unterstützt alle Rationalisierungsmaßnah-
men in diesem Bereich. Gerade angesichts des Nu-
merus clausus in der Medizin ist die Nutzung von 
Lehrkrankenhäusern ein wesentlicher Beitrag für 
die Erweiterung der Kapazitäten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren 
Zusatzfragen. 

Ich rufe die Frage 92 des Abgeordneten Dr. Lenz 
(Bergstraße) auf: 

Welche konkreten Maßnahmen sind seit dem Inkrafttreten 
des deutschfranzösischen Vertrages ergriffen worden, um die 
Zahl der deutschen Schüler, die französisch lernen, zu erhöhen? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Lenz, zunächst würde ich 
gern darauf hinweisen, daß der von Ihnen ange-
schnittene Komplex in die Zuständigkeit der Län-
der fällt. 

Der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten 
haben am 18. Dezember 1970 und am 12. März 1971 
für eine neue Regelung in der Frage des Fremdspra-
chenunterrichts votiert. Dabei geht es natürlich, wie 
Sie wissen, in erster Linie um die Auflockerung des 
sogenannten Hamburger Abkommens; über die Auf-
lockerung wird ja seit geraumer Zeit diskutiert. Die 
Bundesregierung wird sich deshalb für die von den 
meisten Ländern unterstützte neue Formulierung 
des § 13 des Hamburger Abkommens einsetzen, die 
lautet: „Die erste Fremdsprache ist eine lebende 
Fremdsprache oder Latein." Zur exakten Beant-
wortung Ihrer Frage in allen Details müßte ich aller-
dings noch einmal mit den zuständigen Kultusmini-
sterien Rücksprache nehmen; wenn Sie es wünschen, 
würde ich das selbstverständlich tun. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage! 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, können Sie Angaben darüber machen, 
wann die von Ihnen angekündigte Änderung des 
Hamburger Abkommens etwa in Kraft treten 
könnte? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Lenz, ich möchte hier keine 
Terminangabe machen, weil, wie Sie wissen, die 
Entscheidungen in diesem Bereich häufig länger dau-
ern, als man selber wünscht. Aber ich hoffe, daß eine 
Entscheidung relativ bald herbeigeführt werden 
kann, ohne daß ich Ihnen jetzt einen Termin nennen 
möchte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage! 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, darf ich Ihrer Antwort entnehmen, daß die 
Bundesregierung unbeschadet der Tatsache, daß in 
dieser Frage das Schwergewicht bei den Ländern 
liegt, einen Einfluß hat und ihren Einfluß zugunsten 
der von Ihnen genannten Änderung ausüben wird? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Herr Kollege Lenz, die Tatsache, daß 
der Herr Bundeskanzler mit dem Herrn Minister-
präsidenten über diese Frage konfrontiert hat, sie 
zu einem Tagungsordnungspunkt gemacht wurde, 
zeigt das Interesse des Bundes. Ja. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren 
Zusatzfragen. 

Dann rufe ich die Frage 93 auf: 
Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die ergriffenen 

Maßnahmen zu einer gleichbereditigten Behandlung der franzö-
sischen Sprache neben anderen Fremdsprachen im deutschen 
Schulwesen geführt haben? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Die Bundesregierung ist der Meinung, 
daß nun für die entsprechenden Beratungen der 
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Bund-Länder-Kommission 	für 	Bildungsplanung 
wichtige Voraussetzungen für die  Förderung des 
Französisch-Unterrichts geschaffen werden können. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Lenz. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Darf ich aus 
Ihrer Auskunft, Herr Staatssekretär, entnehmen, 
daß die Bundesregierung der Auffassung ist, daß 
der gegenwärtige Rechtszustand nicht zu einer 
gleichberechtigten Ausbildung im Französischen 
führt? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Die Bundesregierung möchte den § 13 
des Hamburger Abkommens in der bereits erwähn-
ten Weise ändern und hofft dadurch den Zustand 
herzustellen, an dem Ihnen offenbar, Herr Kollege, 
auch liegt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren 
Zusatzfragen. 

Dann rufe ich jetzt die Frage 94 des Herrn Ab-
geordneten Huys auf: 

Welche Mehrkosten für Investitionen und laufenden Unter-
halt erfordern nach den Erfahrungen der bisherigen Modellver-
suche in der Bundesrepublik Deutschland Bau und Unterhallung 
der integrierten Gesamtschule? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Herr Kollege Huys, bei gleichem 
pädagogischen Angebot würden für die Schulform 
des herkömmlichen Schulsystems etwa gleiche Bau-
probleme entstehen wie für integrierte Gesamt-
schulen. Insoweit erfordern die integrierten Gesamt-
schulen keine besonderen Mehrkosten gegenüber 
Schulen des herkömmlichen Schulsystems. Im Ge-
genteil, es kann auf lange Sicht durch die Zusam-
menfassung eine gewisse Ersparnis in den Investi-
tionen eintreten. Was die Unterhaltungskosten an-
geht, so erlauben Modellversuche an sich keine 
direkten Rückschlüsse auf die Kosten eines Systems, 
wenn es Regelsystem wird. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Huys (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, glau-
ben Sie denn nicht, daß zu den Unterhaltungskosten 
auch die Personalkosten gehören? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sektretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Davon. bin ich überzeugt, Herr Kol-
lege Huys. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Dr. Huys (CDU/CSU) : Aber glauben Sie denn 
nicht, daß dann bei den Gesamtschulen mehr Per-
sonal gebraucht wird? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Darf ich, Frau Präsidentin, darauf 
verweisen, daß ich genau zu dieser Frage eine 
weitere Frage zu beantworten habe. 

Dr. Huys (CDU/CSU): Einverstanden! 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Vielen Dank. 

Vizepräsident Frau Funcke: Gut, dann stellen 
wir die Frage bis dahin zurück. 

Ich rufe die Frage 95 des Herrn Abgeordneten 
Lenzer auf: 

Ist in den integrierten Gesamtschulen der Lehrerbedarf höher 
als der Lehrerbedarf in einem gegliederten Schulwesen, wenn 
man die sogenannten pädagogischen Mittelwerte der Kultus-
ministerkonferenz zugrunde legt? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Lenzer, in welchem Umfang 
den integrierten Gesamtschulen der Sekundarstufe I 
gegenüber einem vergleichbaren pädagogischen An-
gebot im heutigen Schulsystem langfristig ein Mehr-
bedarf an Lehrern entstehen würde, läßt sich heute 
noch nicht eindeutig beantworten. Diese Fragen wer-
den gegenwärtig in der Bund-Länder-Kommission 
beraten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Lenzer. 

Lenzer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kann 
man aber davon ausgehen, daß angesichts der Tat-
sache, daß in der integrierten Gesamtschule Jahr-
gangsklassen abgeschafft werden, ein Kernkurs

-

system eingerichtet wird usw., grundsätzlich mit 
einem Mehrbedarf zu rechnen ist? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Lenzer, ich hatte gesagt, 
daß, wenn das pädagogische Angebot gleichwertig 
ist, aus der Integration als solcher kein Mehrbedarf 
entsteht. Wenn Sie davon ausgehen, daß Sie kein 
gleichwertiges pädagogisches Angebot, sondern ein 
schlechteres pädagogisches Angebot herstellen, was 
natürlich zum Teil im starren Klassensystem der Fall 
ist, dann muß man wohl die Schlußfolgerung zie-
hen, daß allerdings eine geringere Zahl von Lehrern 
notwendig sein wird. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 

Lenzer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wäre es 
Ihnen möglich, wenn Sie von einem gleichwertigen 
pädagogischen Angebot für beide Schulformen aus-
gehen, einmal Vergleichszahlen zu beschaffen oder 
wenigstens einmal eine Gegenüberstellung zu er-
arbeiten? 
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Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Diese Möglichkeit besteht sicherlich. 
Allerdings läßt sich dann natürlich darüber streiten, 
ob eine wirkliche Vergleichbarkeit dort herzustel-
len ist, wo größere und starre Klassen mit einem 
kleineren, flexibleren Schulsystem verglichen wer-
den. Aber ich will diese Anregung gern aufnehmen 
und den Versuch machen, Herr Kollege Lenzer, hier-
zu eine Antwort zu beschaffen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
der Abgeordneten Frau Dr. Walz. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
sollte Ihnen völlig unbekannt sein, daß die GEW, 
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, vor 
ein paar Tagen ausgerechnet hat, daß für Förder-
stufe und Klassen 7 bis 10, also nicht einmal für die 
ganze integrierte Gesamtschule, allein in Hessen für 
die integrierte Gesamtschule ein Mehrbedarf von 
15 640 Lehrern gegenüber dem herkömmlichen Sy-
stem errechnet ist, und welche Folgerungen ziehen 
Sie daraus? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin Walz, es werden natürlich 
beim jetzigen Stand der Versuche auf dem Sektor 
der Gesamtschulen eine Reihe von Berechnungen an-
gestellt. Aber die Frage, die ich beantwortet habe, 
lautete doch, inwiefern das eine System mehr Lehrer 
verlangt als das andere, und Sie müßten nun zu-
nächst einmal, Frau Kollegin Walz, die Statistiken 
ansehen, die die GEW über die Differenz zwischen 
Mittelwerten, Zielwerten und Ist im Lehrerbestand 
für das heutige System veröffentlicht hat. Da er-
geben sich dann Größenordnungen, die mit den, 
was Sie soeben hier gesagt haben, durchaus ver-
gleichbar sind. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
bestätigen, daß die Schwierigkeiten bei der Fest-
stellung des Lehrerbedarfs und in der Beurteilung 
solcher Daten, wie sie eben von Frau Kollegin Walz 
genannt worden sind, nicht zuletzt darauf zurück-
zuführen sind, daß die Länder in der Vergangenheit 
durchaus mangelhafte Bildungsstatistiken geliefert 
haben und daß die sogenannten Mittel- und Ziel-
werte der KMK schon jetzt durch die Entwicklung 
überholt sind? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Hansen, das sind zwei 
Fragen. Ich darf darauf auch zwei Antworten geben. 

Was den letzten Punkt angeht, so sind die Mittel-
werte ja kaum und die Zielwerte gewiß nicht er-
reicht, d. h. also, daß eine Kluft besteht zwischen 
den Vorstellungen der Kultusminister, die sie An

-

fang der 60er Jahre geäußert haben, und dem, was 
tatsächlich erreicht wurde. 

Was den ersten Teil Ihrer Frage angeht, so ist 
es sicherlich so, daß die Länder unzureichende Bil-
dungsstatistiken zur Verfügung stellen, aber auch, 
Herr Kollege Hansen, eben eine unzureichende 
Bildungsforschung. Die Frage, die hier gestellt 
wurde, ist ja mehr eine Frage der Bildungsforschung 
als der Statistik. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Pfeifer. 

Pfeifer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wenn 
bei der Gesamtschule kein finanzieller und per-
soneller Mehrbedarf entsteht, möchte ich Sie fragen: 
Warum hat dann die Bundesregierung im Haus-
haltsplan Mittel angefordert, um in Versuchsschulen 
diesen Mehrbedarf decken zu können? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Herr Kollege Pfeifer, ich hatte in 
einer vorangegangenen Antwort klar gesagt, daß 
man von den Kosten der Modellversuche nicht dar-
auf schließen kann, welche Kosten, welcher Mehr-
bedarf an Personal oder anderen Mitteln entstehen 
würde, wenn ein Modell zum Regelsystem wird. 

Es ist selbstverständlich, daß Versuche und Mo-
delle teurer sind als das Regelsystem. Auch aus 
diesem Grunde muß die Bundesregierung mitfinan-
zieren. 

lm übrigen habe ich nicht gesagt, daß Mehrkosten 
nicht entstehen. Ich habe nur gesagt, sie lassen sich 
nicht quantifizieren und müssen auf ein vergleich-
bares pädagogisches Angebot bezogen werden. Das 
verändert dann die Grundlage. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Sperling. 

Dr. Sperling (SPD) : Herr Staatssekretär, ist es 
nicht richtig, daß wir mit der Schulreform eine ver-
besserte Schule erreichen wollen und deswegen die 
Kosten sowohl für das Bauen als auch für die 
Lehrergehälter steigen werden, und stimmt es nicht, 
daß mit dem Bau einer integrierten Gesamtschule 
die Kostensteigerungen im Gegensatz zu der Er-
weiterung des gegliederten Schulwesens geradezu 
begrenzt werden können, so daß man sagen kann, 
daß eine Verbesserung unseres Schulwesens durch 
eine integrierte Gesamtschule billiger kommen 
wird, als wenn wir die Verbesserung innerhalb des 
gegliederten Systems gleichwertig verfolgten? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Herr Kollege Sperling, ich glaube, 
beide Fragen muß man mit Ja beantworten. Es ist 
richtig, daß die Investitionen — ich sagte das vor-
hin schon an anderer Stelle — in eine Gesamt-
schule hinsichtlich der Gesamtinvestitionen rationa- 
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lisierend wirken können. Es ist aber auch richtig, 
daß wir damit rechnen müssen, daß ein verbessertes 
Schulsystem wohl auch höhere Kosten verursacht. 
Das würde aber eben auch eintreten, wenn man das 
heute gegliederte Schulsystem zu einem gleich-
wertigen pädagogischen Angebot „aufbessern" 
würde. Darauf nahm ich in meiner ursprünglichen 
Antwort Bezug. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Wichert. 

Dr. Wichert (SPD) : Herr Staatssekretär, teilen 
Sie die Auffassung, daß die mit der Einführung der 
integrierten Gesamtschule notwendigerweise ver-
bundene curriculare Differenzierung, die von den 
Lehrkörpern dieser Schulen ausgearbeitet werden 
muß, auch eine höhere quantitative Beanspruchung 
der Arbeitsleistung der einzelnen Lehrer mit sich 
bringt und es außerdem notwendig macht, daß die 
Zahl der Lehrkräfte, die an dieser Arbeit beschäftigt 
sind, in der Versuchsphase gegenüber dem her-
kömmlichen System vergrößert werden muß? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Das ist ganz sicherlich richtig, Herr 
Kollege Wichert. Auf Grund der Erfahrungen kann 
ich sagen, daß die Belastung durch die Zusammen-
stellung neuer Curricula im Augenblick sehr stark 
ist. Das ist gar keine Frage. Auf längere Sicht, das 
sagte ich, wird sich das aber möglicherweise ein-
pendeln. Größenordnungen lassen sich aber noch 
nicht bestimmen. 

Viezpräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Hubrig. 

Dr. Hubrig (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, um 
noch einmal auf die Mehrbedarfszahlen zurückzu-
kommen, die die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft ausgerechnet hat: Ist Ihnen bekannt, 
daß die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
daraufhin die Ansicht vertreten hat, in den nächsten 
zehn bis fünfzehn Jahren erscheine ein Ausbau des 
jetzigen Schulsystems sinnvoller als der Übergang 
zum integrierten Gesamtschulsystem? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Herr Kollege Hubrig, diese Schluß-
folgerung ist mir unbekannt. Ich muß ganz offen 
sagen, ich halte sie auch für sehr unwahrscheinlich. 
Ich würde Sie bitten, mir diese Schlußfolgerung ein-
mal vorzulegen. Ich halte es für undenkbar, daß die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vom 
Grundziel der Einführung der integrierten Gesamt-
schule in den nächsten fünfzehn Jahren abgewichen 
ist. Das wäre allerdings eine wirkliche Neuigkeit. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Früh. 

Dr. Früh (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kann 
man überhaupt Versuche mit einem Schulsystem 
anstellen, von dem Sie vorhin selbst in Ihrer Ant-
wort auf die Frage des Herrn Kollegen Horstmeier 
sagten, daß dieses Schulsystem noch verstärkter 
wissenschaftlicher Begleitung bedürfe? Offensicht-
lich liegen also gar keine vergleichbaren Möglich-
keiten vor. 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege, der Vergleich, den ich ge-
macht habe, bezog sich ja auf das heutige Schul-
system. Da kann man allerdings fragen: Wird es in 
Zukunft hei der Einführung der integrierten Ge-
samtschule einen größeren Bedarf an Lehrern ge-
ben? Hierauf habe ich geantwortet, daß man das 
nur vergleichen kann, wenn man in beiden Syste-
men — im heutigen Schulsystem und in dem 
neuen — ein vergleichbares pädagogisches Angebot 
realisiert. Nur dann kann man diesen Vergleich 
wirklich anstellen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Ich rufe die Fragen 96 und 97 des Herrn Abge-
ordneten Dr. Martin auf. — Herr Dr. Martin ist 
nicht im Saal; die Fragen werden schriftlich beant-
wortet. Die Antworten werden als Anlage abge-
druckt. 

Ich rufe die Frage 98 der Abgeordneten Frau Dr. 
Walz auf: 

Wird die Bundesregierung darauf drängen, daß in der Bund-
Länder-Kommission nach Artikel 91 b des Grundgesetzes nur ein 
Gesamtplan verabschiedet wird, der aussagt, wie der erforder-
liche Mehrbedarf an Lehrkräften gedeckt werden kann? 

Bitte schön! 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin Walz, die Antwort auf Ihre 
Frage lautet: Die Bundesregierung wird selbstver-
ständlich darauf drängen, daß der entsprechende 
Mehrbedarf gedeckt werden kann. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wird aber der Mehrbedarf berücksichtigt, den die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft allein für 
Hessen mit 15 600 Lehrern angesetzt hat? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin Walz, Sie wissen, daß 
diese Bundesregierung keine Information außer 
acht läßt, die ihr zugänglich ist. Selbstverständlich 
wird die Bundesregierung auch diese Zahlen zur 
Kenntnis nehmen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 
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Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
hat die Bundesregierung zusätzlich Erwägungen 
darüber angestellt, daß die Einstellung von wesent-
lich mehr Verwaltungspersonal als bisher die Lehrer 
von nichtpädagogischen Aufgaben weitgehend ent-
lasten könnte und sollte, und ist die Bundesregie-
rung bereit, das in ihre Berechnungen mit aufzu-
nehmen? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Das steht im Bildungsbericht, Frau Kol-
legin Walz, es steht im Entwurf zum Bildungsge-
samtplan, und es steht immer wieder in den ver-
schiedenen Programmen, die beide diese Regierung 
tragenden Parteien veröffentlicht haben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wird 
die Bundesregierung dafür Sorge tragen, daß in der 
Vorlage der Bund-Länder-Kommission Alternativ-
berechnungen auch in diesem Punkt enthalten sein 
werden? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Gölter, diese Frage möchte 
ich so nicht beantworten, weil die Frage der Alter-
nativberechnungen nicht allein von der Bundes-
regierung entschieden werden kann. Sie wissen, daß 
die Bund-Länder-Kommission aus Bund und Ländern 
zusammengesetzt ist. Ich vermute aber, daß auch zu 
diesen Fragen im Detail die notwendigen Alterna-
tiven vorliegen werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Pfeifer. 

Pfeifer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wird 
sich die Bundesregierung in der Bund-Länder-Kom-
mission dafür einsetzen, daß solche Alternativbe-
rechnungen angestellt werden? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Ja. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 99 des Herrn Abgeordneten 
Pfeifer auf: 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß es falsch wäre, 
einen Gesamtplan vorzulegen, der es sich hinterher gefallen 
lassen muß, von den Finanzen her gesehen wesentlich verän-
dert zu werden? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Pfeifer, die Bundesregie-
rung teilt Ihre Auffassung, wie Sie wissen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage, 
bitte schön. 

Pfeifer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kann ich 
also davon ausgehen, daß die Bundesregierung auch 
an ihrer Ansicht festhält, daß Bildungsgesamtplan 
und Bildungsbudget zusammen vorgelegt werden 
müssen? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Ja. Das steht ja so im Verwaltungsab-
kommen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatz-
frage. 

Pfeifer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilen 
Sie dann auch meine Ansicht, daß das Bildungs-
budget zwingend voraussetzt, daß den öffentlichen 
Gesamtausgaben die der öffentlichen Hand zur Ver-
fügung stehenden Einnahmen gegenübergestellt 
werden und dann aufgezeigt wird, wie der Bund und 
insbesondere die Länder die Finanzierung dieser 
Bildungsausgaben sicherstellen können? 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Pfeifer, das Bildungsbudget 
wird die Kosten der Sachalternativen enthalten, die 
zu berechnen sind, und das Bildungsbudget wird 
etwas zur Finanzierbarkeit aussagen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Gölter. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf 
ich noch die Frage nachschieben, ob das Bildungs-
budget in die allgemeinen finanzpolitischen und 
wirtschaftspolitischen Erwartungen der kommenden 
Jahre eingebettet sein wird und daher zwangsläufig 
auch in eine entsprechende Vorlage aufgenommen 
werden muß? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Das sind nach meiner Meinung zwei un-
terschiedliche Gesichtspunkte, Herr Kollege Gölter. 
Das erste ist notwendigerweise so. Keine Bundes-
regierung wird in der Frage der Finanzierbarkeit 
der Bildungsausgaben Entscheidungen treffen oder 
einen Bildungsplan vorlegen, wenn nicht auch an-
dere Aufgaben, die von den öffentlichen Haushal-
ten zu tragen sind, berücksichtigt worden sind. Ob 
dies aber nun im Bildungsbudget selber steht oder 
ob das Bildungsbudget ein Teil einer übergreifenden 
langfristigen Planung ist, ist eine zweite, technische 
Frage, in der ich mich hier nicht festlegen möchte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Sperling. 
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Dr. Sperling (SPD) : Herr Staatssekretär, können 
Sie mir angesichts dieses sehr erfreulich intensiven 
und differenzierten Interesses der Opposition am 
Bildungsbudget erklären, ob der Vorgänger Ihres 
Herrn Ministers schon irgendwann einmal Vorarbei-
ten gemacht hat, die zu einem Bildungsbudget ge-
führt haben könnten? 

(Abg. Stücklen: Die Zuständigkeit war doch 
nicht da!) 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Nein, es gab keine Vorarbeiten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage der 
Abgeordneten Frau Dr. Walz. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist ein Bildungsbudget nicht Makulatur, wenn es 
nicht in die allgemeine Finanzplanung eingeordnet 
ist und man auch sehen kann, wie und mit welchen 
Prioritäten es eingeordnet ist? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin Walz, ich kann Ihre Auf-
fassung nicht teilen. Sehen Sie, es gibt z. B. auch 
ein Sozialbudget. Dieses ist nicht in eine langfristige 
Planung eingebettet, die, sagen wir, bis zum Jahre 
1984 läuft. Das gibt es im Augenblick ja nur für be-
stimmte Teilbereiche. Das Bildungsbudget muß eine 
in sich geschlossene Einheit darstellen. Aber selbst-
verständlich gehört die Entscheidung über das Bil-
dungsbudget in den Rahmen von Überlegungen, die 
die gesamten öffentlichen Aufgaben betreffen. Ich 
hatte vorhin zwischen dieser allgemeinen politischen 
Einordnung und der technischen Darstellung des 
Bildungsbudgets zu differenzieren versucht. Ich 
glaube, daß wir in dieser Hinsicht einer Meinung 
sind. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Probst. 

Dr. Probst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wären Sie bereit, dem Herrn Vorfrager, dem Kol-
legen Sperling, Auskunft darüber zu geben, seit 
wann die Zuständigkeit für die Bildungsfinanzierung 
beim Bund liegt? 

(Abg. Raffert: Noch einmal mit Gefühl!) 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Probst, für die Finanzierung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses im Sinne von 
Art. 74 Nr. 13, d. h. im Rahmen der Forschungs-
förderung, gilt das z. B. seit dem Inkrafttreten des 
Grundgesetzes. 

(Heiterkeit.) 

Seitdem hätte also in dieser Frage eine langfristige 
Konzeption gefunden werden können. Für die ge

-

samten Bildungsfragen gibt es gewisse allgemeine 

Grundlagen in Art. 3 des Grundgesetzes. Dieser 
Artikel enthält ja den Gleichheitsgrundsatz, der 
vom heutigen Bildungssystem verletzt wird. Für die 
spezifische Aufgabe der Bildungsplanung gilt die 
1969 beschlossene Grundgesetzänderung des Art. 
91 b. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, haben Sie 
nicht auch den Eindruck, daß einige der Scheinfra-
gen, die einen schlechten Informationsstand der 
CDU/CSU-Opposition widerspiegeln, nur unter dem 
heutigen Datum des 1. April richtig zu beurteilen 
sind? 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, 
die Frage wird nicht zugelassen. Bewertungen sind 
nicht zulässig. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gölter. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
stimmen Sie mir darin zu, daß ein Bildungsgesamt

-

plan ohne finanzpolitische Absicherung mit Blick auf 
Bund und Länder lediglich eine Selbstbefriedigung 
der Bildungspolitiker darstellt? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Das hatte ich gesagt, Herr Kollege Gölter. 
Das ist richtig. Daran gibt es gar keinen Zweifel. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Hubrig. 

Dr. Hubrig (CDU/CSU) : Können Sie mir sagen, 
welche Vorstellungen die Sozialdemokratische Par-
tei in der Vergangenheit in bezug auf ein Bildungs-
budget  gehabt hat? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Hubrig, ich stehe ja nicht 
für die Sozialdemokratische Partei, sondern für die 
Bundesregierung hier, und ich bin über die frühere 
Bundesregierung befragt worden. Über die Sozial-
demokratische Partei kann ich in dieser Funktion 
hier keine Auskunft geben. 

(Lachen bei der CDU/CDU) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage der 
Abgeordneten Frau Griesinger. 

Frau Griesinger (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, stimmen Sie mir zu, daß es den Ländern bei der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik der derzeitigen Bun-
desregierung kaum möglich sein wird, auf Grund 
Ihrer Vorstellungen finanziell diese Reformpolitik 
überhaupt zu betreiben, die Sie bei all Ihren Über-
legungen so sehr in den Vordergrund gestellt haben? 
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Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin, die Wirtschaftspolitik hat 
im vergangenen Jahr immerhin ein beachtliches 
Wachstum und einen beachtlichen Steuerzuwachs 
gebracht. Mit diesem Steuerzuwachs kann natürlich 
auch die Reformpolitik auf dem Bildungssektor 
finanziert werden. Die Wirtschaftspolitik der Bun-
desregierung dient der Wiederherstellung der Sta-
bilität und damit auch verstärkt der Möglichkeit, die 
Reformpolitik im Bildungsbereich zu finanzieren. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Raffert. 

Raffert (SPD) : Herr Staatssekretär, würden Sie 
es als hilfreich betrachten, wenn ich dem Herrn Kol-
legen Hubrig nicht nur die programmatischen Aus-
sagen der SPD zu diesen Fragen, sondern auch die 
verbindlichen Parteitagsbeschlüsse zuleitete? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Herr Kollege Raffert, das wäre sicherlich 
ein guter Dienst an der Information. 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, ich wäre dankbar, wenn die Frage-
steller sich etwas mehr an die Ausgangsfrage hiel-
ten und weitere Ausweitungen vermieden. Sonst 
muß ich die Fragen zurückweisen. 

Frau Abgeordnete Dr. Walz hat sich zu einer 
Zusatzfrage gemeldet. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir erklären, wie Sie einen Struktur-
plan für das Bildungswesen verabschieden konnten, 
offensichtlich ohne zu wissen, welcher Mehrbedarf 
an Lehrern sich auf Grund dieses Strukturplanes 
ergeben wird und welche finanziellen Konsequenzen 
der Plan hat? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Frau Kollegin Walz, ich wüßte nicht, wo 
ein Strukturplan verabschiedet worden wäre. 

(Abg. Frau Dr. Walz: In der Bund-Länder
-

Kommission!) 

— In der Bund-Länder-Kommission wurde lediglich 
festgestellt, wie das Stimmenverhältnis zwischen 
den Ländern und dem Bund hinsichtlich einer lang-
fristigen Zielsetzung in der Hochschul- und Schul-
politik sei. Mit einem Stimmenverhältnis von 17 zu 
5 hat man sich dann allerdings für die langfristige 
Anvisierung der integrierten Gesamtschule und der 
integrierten Gesamthochschule entschieden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Früh. 

Dr. Früh (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kann 
ich aus Ihren vorhergehenden Ausführungen schlie

-

ßen, daß Sie der Meinung sind, daß der Steuer-
zuwachs größer ist als die Steigerung der Bau-
kosten im Bereich der Schulen? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft: Es kann kein Zweifel daran bestehen, 
daß die Mittel, die wir zusätzlich — z. B. für den 
Hochschulbau zur Verfügung gestellt haben, weit 
über die Mehrkosten hinausgehen, die durch die 
Baukostensteigerung verursacht worden sind. 

(Abg. Dr. Früh: Danach habe ich nicht ge

-

fragt!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Schneider. 

Dr. Schneider (Nürnberg) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, können Sie bestätigen, daß auch 
schon frühere Bundesregierungen die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses über die For-
schungsgemeinschaft betrieben haben, und können 
Sie uns sagen, wann die frühere Opposition in die-
sem Hause konkrete Anträge zu diesem Gegen-
stand gestellt hat? 

Dr. von Dohnanyi, Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Herr Kollege, ich war nach langfristi-
ger Planung gefragt worden. Im Jahresbericht der 

 Forschungsgemeinschaft 1969 steht der Satz, daß das 
früher vielfach verpönte Wort „Forschungsplanung" 
nunmehr großgeschrieben werden müsse. Auch die 
Forschungsgemeinschaft hat sich im Gegensatz zu 
ihrer Vergangenheit nunmehr auf Planung um-
gestellt. Sie hat das selber in dem letzten Jahres-
bericht ausdrücklich betont. Bisher hat es eben keine 
langfristige Planung in dieser Beziehung gegeben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren 
Zusatzfragen. 

Ich rufe die Frage 100 auf. 

(Abg. Dr. Riedl [München] : Eine weitere 
Zusatzfrage!) 

— Nein, Sie hatten sich nicht gemeldet; es ist hier 
nicht aufgeschrieben worden. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Herr Dr. 
Probst!) 

— Herr Dr. Probst, Sie hatten Ihre Zusatzfrage. 
Jeder kann nur eine Zusatzfrage stellen. Ich habe 
die Frage abgeschlossen. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Stark (Nürtingen) ist  

nicht im Saal. Die Fragen 100 und 101 werden 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Damit sind wir am Ende der Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Bildung 
und Wissenschaft. Vielen Dank, Herr Parlamenta-
rischer Staatssekretär! 
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Vizepräsident Frau Funcke 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Innern. Zur Be-
antwortung steht der Herr Parlamentarische Staats-
sekretär Dorn zur Verfügung. 

Die Fragen 14 und 15 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Schmitt-Vockenhausen werden auf Bitte des 
Fragestellers schriftlich beantwortet. Die Antworten 
werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 16 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Schneider (Nürnberg) auf: 

Sieht die Bundesregierung in den Fußballweltmeisterschaften 
1974 ein internationales Ereignis, dem sie eine angemessene 
nationale Aufmerksamkeit entgegenzubringen hat, und ist sie 
bereit, den davon betroffenen Gemeinden je ein Drittel der 
dadurch bedingten Ausbaukosten für Stadien zur Verfügung zu 
stellen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Schneider, die 
Bundesreigerung sieht in der Fußballweltmeister-
schaft 1974 ein herausragendes sportliches Ereignis 
von gesamtstaatlicher Bedeutung. Sie ist bereit, 
dazu beizutragen, daß die Weltmeisterschaft in 
einem ihrer Bedeutung angemessenen Rahmen statt-
findet. 

Der Ausbau von Stadien aus Anlaß der Welt-
meisterschaft soll daher entsprechend einem Be-
schluß des Deutschen Bundestages vorn 6. Mai 1970 
mit einem Betrag von bis zu 50 Millionen DM 
unterstützt werden. Die Bundesregierung hat ihre 
Haltung in dieser Frage in der Antwort vom 
28. Januar 1971 auf eine Kleine Anfrage von Ab-
geordneten der CDU/CSU-Fraktion näher erläutert. 

Der Vorschlag, daß der Bund je ein Drittel der 
Kosten des Ausbaus der einzelnen Stadien trägt, 
ist bereits in den parlamentarischen Beratungen er-
örtert worden, die dem Beschluß des Deutschen 
Bundestages vom 6. Mai 1970 vorausgingen. Der 
Deutsche Bundestag hat jedoch in seinem Beschluß 
zum Ausdruck gebracht, daß der Bundeszuschuß bei 
geschätzten Gesamtkosten von 255 Millionen DM 
die Summe von 50 Millionen DM nicht überschrei-
ten soll. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Schneider (Nürnberg) (CDU/CSU): Nachdem 
die Bundesregierung in diesem Zusammenhang 
keine Entscheidung getroffen hat, frage ich Sie, ob 
sich die Bundesregierung bewußt ist, daß sie durch 
das Hinauszögern ihrer Entscheidung bei den be-
troffenen Städten eine schädliche und unnötige Un-
sicherheit auslöst, die dazu führt, daß diese Städte 
noch nicht verbindlich planen und sich auch nicht 
termingerecht beim DFB für die Weltmeisterschaft 
anmelden können. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
densminister des Innern: Herr Kollege Dr. Schnei-
der, die Bundesregierung kann in dieser Frage 
überhaupt keine Entscheidung treffen, bevor der 
Deutsche Fußballbund erst einmal die Grund-
entscheidung getroffen hat, wieviel Städte, welche 
Städte und damit welche Stadien überhaupt bei der 
Fußballweltmeisterschaft 1974 beteiligt werden. 

Solange diese Grundsatzentscheidung des Deutschen 
Fußballbundes nicht getroffen ist, kann die Bundes-
regierung überhaupt noch nichts zur Sache aus-
sagen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Dr. Schneider (Nürnberg) (CDU/CSU) : Sieht die 
Bundesregierung im Rahmen der fortgeschriebenen 
mittelfristigen Finanzplanung eine Möglichkeit, 
ihren jetzt vorgesehenen Zuschuß von bis zu 
50 Millionen DM angemessen zu erhöhen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Darüber kann man zur 
Zeit gar nichts sagen, weil man überhaupt noch 
nicht weiß, welche Kosten im öffentlichen Bereich 
entstehen werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Schirmer. 

Schirmer (SPD) : Herr Staatssekretär, teilen Sie 
meine Auffassung, daß die Bundesregierung nach 
dem von Ihnen genannten einstimmig gefaßten Be-
schluß des Deutschen Bundestages auch nur dann 
vorbereitend für Änderungen tätig werden kann, 
wenn erstens klare Ratsbeschlüsse der beteiligten 
interessierten Städte vorliegen, zweitens das Orga-
nisationskomitee der Fußballweltmeisterschaft dar-
über entschieden hat, in wieviel Städten und in wel-
chen Städten die Spiele ausgetragen werden sollen, 
wenn drittens gegenüber den Zahlen, die von den 
bewerbenden Städten in dem Hearing, das wir ge-
meinsam gehalten haben, genannt worden sind, nun 
veränderte Zahlen bekanntgeworden sind und wenn 
viertens sich diese Zahlen durch Submissionsergeb-
nisse, mindestens aber durch klare Kostenangaben 
der Städte belegen lassen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Die ersten beiden Fragen 
beantworte ich mit Ja. Die dritte und die vierte 
Frage kann ich nicht beantworten, weil mir die Er-
klärungen der Städte bisher nicht vorliegen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Riedl (München). 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, ist Ihnen nicht bekannt, daß alle bewer-
benden Städte vor dem Sonderausschuß des Deut-
schen Bundestages das vorgelegt haben, was Herr 
Kollege Schirmer hier fordert, nämlich klare Kosten-
angaben? Sonst hätten wir im Ausschuß ja nicht be-
schließen können. Ist Ihnen weiter bekannt, daß 
die Kosten, die seinerzeit genannt wurden, nach 
dem Stand vom Frühjahr 1970 bemessen wurden 
und heute längst überholt sind? Ist die Bundesre-
gierung bereit, diesem Umstand Rechnung zu tra-
gen und entsprechend der Kostensteigerung den 
Bundeszuschuß anzuheben? 
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Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Dr. Riedl, er-
stens einmal ist es so, daß die Bundesregierung 
nicht von sich aus die Kostenfrage allein entschei-
den kann. Die Entscheidung liegt vielmehr beim 
Parlament. Dieses Parlament hat die 50 Millionen 
DM bewilligt, und darauf hat die Bundesregierung 
diese Summe in ihre Haushaltspläne eingestellt. 

Zweitens muß ich sagen: solange uns vom Organi-
sationskomitee oder vom DFB noch nicht mitgeteilt 
worden ist, in wieviel Städten gespielt wird, und 
solange wir nicht wissen, welche Städte das sind, ist 
es durchaus möglich, daß — wenn wir Berlin und 
München einmal als Sonderregelungen ansehen, 
weil hier die Stadien etweder dem Bund gehören 
oder bereits mit Bundesmitteln so ausgebaut sind, 
daß zusätzliche Kosten dafür nicht entstehen könn-
ten, — 5 oder 7 oder meinetwegen 4 oder 6 Städte 
zusätzlich benannt werden. Nun ist zur Zeit über-
haupt nicht abzusehen, welche Städte das sein wer-
den, da die Bewerbungsfrist für die Städte erst am 
heutigen Tage abläuft und dann erst die Prüfung 
seitens des DFB und des Organisationskomitees be-
ginnt und erst zu einem späteren Zeitpunkt ent-
schieden wird, welche Städte dafür in Frage kom-
men. Man kann also auch gar nicht übersehen, 
welche Stadien bis zu diesem Zeitpunkt weiter aus

-

gebaut sind. Es ist durchaus möglich 	 wenn nur 
meinetwegen vier Stadien hinzukommen —, daß 
jede Stadt, die ein solches Stadion zur Verfügung 
stellen müßte, mit einem Betrag von rund 12 Mil-
lionen DM pro einzelnes Objekt aus den insgesamt 
50 Millionen DM bezuschußt werden könnte. Diese 
Summe könnte durchaus ausreichen. 

Solange uns also alle diese Entscheidungen, die 
einer vernünftigen Planung dieses Hohen Hauses 
und einer Entscheidung der Bundesregierung und 
dieses Hauses vorausgehen müssen, nicht vor-
liegen, kann man von der Bundesregierung nicht 
erwarten, daß sie sich mit zahlenmäßigen Angaben 
irgendwie festlegt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Stücklen. 

Stücklen (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
Ihnen bekannt, daß die Städte deshalb so große 
Zurückhaltung üben, weil sie nicht wissen, wie hoch 
der Zuschußanteil des Bundes sein wird? Wenn Sie, 
Herr Staatssekretär, hier erklärt haben, daß der 
DFB die Städte noch nicht benannt hat, so ist die 
Ursache genau die gleiche: daß auch der DFB nicht 
weiß, wie hoch der prozentuale Anteil des Zuschus-
ses sein wird. 

Ich möchte als Zusatzfrage noch hinzufügen: Sind 
Sie nicht der Meinung — — 

Vizepräsident Frau Funcke: Das ist nicht zu-
lässig, Herr Kollege. 

Stücklen (CDU/CSU) : Dann verlängere ich die 
Frage noch, wenn Sie gestatten, Frau Präsidentin. — 
Sind Sie nicht der Meinung, daß die Drittelbeteili-
gung des Bundes, des Landes und der Kommune ein 
gerechtes Beteiligungsverhältnis wäre? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Nein. Eine Drittelbeteiligung 
würde mit Sicherheit eine Fülle von Benachteiligun-
gen der Städte mit sich bringen, die sich bisher in 
erfolgreicher Weise und über den normalen Rahmen 
hinaus in den letzten Jahren mit eigenen Mitteln 
schon für Stadienbauten engagiert haben. Ich meine 
also, eine gerechtere Beurteilung als die Individual-
beurteilung, die die Bundesregierung vorsieht, 
kann man überhaupt nicht finden. Das kann man mit 
einer Drittelbeteiligung gar nicht regeln. 

Die andere Frage, die Sie vorher gestellt haben, 
geht von einer völlig falschen Voraussetzung aus. 
Wir können auch im Interesse der Städte heute gar 
nichts dazu sagen, Herr Kollege Stücklen. Die fal-
sche Prämisse, von der Sie ausgehen, liegt eben in 
folgendem: wenn es so wäre, wie Sie unterstellen, 
würden sich weniger Städte melden, als für ,die 
Durchführung der Fußballweltmeisterschaft erfor-
derlich sind. Mit Sicherheit wird das Gegenteil ein-
treten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Jobst. 

Dr. Jobst (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, stim-
men Sie mir zu, daß auf dem Bausektor erhebliche 
Preissteigerungen eingetreten sind und daß deshalb 
die 250 Millionen DM, die errechnet wurden, nicht 
ausreichen werden? Wäre das nicht Veranlassung 
für die Bundesregierung, nun selbst Überlegungen 
anzustellen, den Eigenbeitrag hier erheblich anzu-
heben? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege, ich kann Ihnen 
doch immer wieder nur eines sagen: nach den Be-
stimmungen der Bundeshaushaltsordnung, denen 
auch dieses Parlament unterworfen ist und über die 
der Haushaltsausschuß in diesem Hause mit Recht 
so sehr sorgfältig wacht, kann eine Summe über-
haupt nur dann zur Verfügung gestellt werden, 
wenn die Gesamtkostenplanung dem Hause völlig 
klar vorliegt. Es gibt bis zum heutigen Tage über-
haupt keinen Anlaß für die Bundesregierung oder 
dieses Parlament, die Summe von 50 Millionen DM 
zu erhöhen, da niemand in diesem Hause übersehen 
kann, wie nachher die wirklichen Kosten sein wer-
den, solange die Entscheidung der sportlichen Gre-
mien noch nicht getroffen worden ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Müller (Mülheim). 

Müller (Mülheim) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
halten Sie es mit mir für einen erstaunlichen Vor-
gang, daß trotz der eindeutigen Verfassungslage, 
die die Länder in die Verantwortung für diese Bau-
maßnahmen bringt, die Länder jedenfalls bis heute 
nicht bereit waren, sich so konkret festzulegen, wie 
es jetzt von der Bundesregierung in diesem Fragen-
komplex verlangt wird? 
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Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Müller, ich bin 
mit Ihnen der Meinung, daß sich die Länder mit 
Recht genauso verhalten wie die Bundesregierung, 
weil in dieser Frage eben alles, was zu einer ver-
nünftig begründeten Entscheidung vorliegen muß, 
bis heute noch fehlt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des 
Herrn Abgeordneten Kirst. 

Kirst (FDP) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen be-
kannt bzw. darf ich sonst darauf hinweisen, daß es 
gerade Abgeordnete der CDU/CSU im Haushalts-
ausschuß gewesen sind, die Wert darauf gelegt 
haben, daß sich der Haushaltsausschuß auf den 
Standpunkt stellt, daß diese 50 Millionen DM eine 
nicht zu überschreitende Obergrenze bilden? 

(Abg. Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohen

-

stein: Haben Sie dem widersprochen?) 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Ich halte diese Entscheidung 
des Haushaltsausschusses für richtig, denn Haus-
haltsausschuß und Parlament können nach den Be-
stimmungen der Bundeshaushaltsordnung gar nicht 
anders verfahren. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Schmidt (München). 

Schmidt (München) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wären Sie bereit, dem Herrn Kollegen Stücklen mit-
zuteilen, daß sich erheblich mehr Städte beworben 
haben, als berücksichtigt werden können, daß man 
also hier nicht von Zurückhaltung und schon gar 
nicht davon sprechen kann, daß eine Unsicherheit 
hinsichtlich der Höhe der Finanzierung entstanden 
sei, da sich der Deutsche Bundestag, jedenfalls der 
zuständige Ausschuß, eindeutig auf die 50-Milli-
onen-Grenze festgelegt hat, und daß von einer pro-
zentualen Beteiligung der einzelnen Städte nie die 
Rede war, sondern nur von einer Gesamtsumme, 
die dann entsprechend aufgeteilt werden sollte? 

(Abg. Dr. Riedl [München] : Dann müßte 
man bei den Städten anfragen!) 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Ja, so ist es gewesen, Herr 
Kollege Schmidt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
der Abgeordneten Frau Griesinger. 

Frau Griesinger (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, können Sie auf unsere Fragen wenigstens die 
Antwort geben, daß die Bundesregierung, die heute 
die Verantwortung für die Wirtschafts- und Finanz-
politik zu tragen hat, bereit ist, dafür zu garantie-
ren, daß die Fußballweltmeisterschaft 1974 in den 
dafür vorgesehenen Städten auch wirklich ausge-
tragen werden kann und wir uns nicht vor der 
Welt blamieren, weil wir kein Geld dafür haben? 

(Lachen bei der SPD.) 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Sehr verehrte Frau Kol-
legin, ich glaube, Sie überschätzen die Zuständig-
keit der Bundesregierung, die in diesem Fall nun 
wirklich nicht gegeben ist. 

(Abg. Schulte [Unna]: Abseits!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Die allerletzte 
Frage, Herr Abgeordneter Sperling. 

Dr. Sperling (SPD) : Herr Staatssekretär, würden 
Sie die verehrten Kollegen von der Opposition dar-
auf hinweisen, daß das wieder einmal ein Beispiel 
dafür ist, wie im Einzelfall Mehrausgaben gefordert 
werden und gleichzeitig darüber lamentiert wird, 
daß die Ausgaben des Bundes insgesamt zu hoch 
seien? 

(Abg. Dr. Riedl [München] : Die Kosten

-

steigerungen habt ihr doch verursacht!) 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Das ist von Fall zu Fall 
unterschiedlich, Herr Kollege. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Frau Funcke : Meine Damen 
und Herren, ich habe den Eindruck, die Frage gibt 
nichts mehr her. 

(Erneute Heiterkeit. — Abg. Stücklen: Wir 
dürfen nicht mehr fragen! — Weitere Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Damit sind wir am Ende der heutigen Frage-
stunde. Es tut mir leid, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, Sie morgen wieder bemühen zu müs-
sen. 

Ich berufe das Haus ein auf Freitag, den 2. April, 
9 Uhr, zu einer Fragestunde. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 15.03 Uhr.) 

Berichtigung 

Es ist zu lesen: 

112. Sitzung, Seite 6642 A, letzte Zeile von unten 
statt „abgelehnt": „angenommen" 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Achenbach * 2. 4. 
Adorno 1. 4. 
Dr. Aigner * 2. 4. 
Amrehm ** 2. 4. 
Dr. von Bismarck 2. 4. 
Blumenfeld ** 2. 4. 
Borm * 2. 4. 
Breidbach 2. 4. 
Buschfort 2. 4. 
Dasch 5. 4. 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 2. 4. 
Dr. Dittrich 2. 4. 
Dröscher * 1. 4. 
Frau Geisendörfer 2. 4. 
Dr. Gleissner 2. 4. 
Freiherr von und zu Guttenberg 2. 4. 
Dr. Häfele 2. 4. 
Frau Herklotz ** 2. 4. 
Dr. Hermesdorf (Schieiden) **  2. 4. 
Dr. Hupka 2. 4. 
Dr. Jaeger 2. 4. 
Jung 2. 4. 
Dr. Kempfler 2. 4. 
Kriedemann * 1. 4. 
Liehr 2. 4. 
Lücker (München)  * 2. 4. 
Maucher 30. 4. 
Michels 1. 4. 
Müller (Aachen-Land) * 1. 4. 
Müller (Remscheid) 17. 4. 
Freiherr Ostman von der Leye 2. 4. 
Rosenthal 2. 4. 
Ross 2. 4. 
Russe 3. 4. 
Saxowski 4. 4. 
Schlaga 2. 4. 
Schmidt (Kempten) 2. 4. 
Dr. Schober 3. 4. 
Schröder (Wilhelminenhof) 2. 4. 
Dr. Schulz (Berlin) ** 2. 4. 
Seefeld 2. 4. 
Seiters 2. 4. 
Sieglerschmidt ** 2. 4. 
Simon 14. 5. 
Dr. Stark (Nürtingen) 2. 4. 
Stein (Honrath) 2. 4. 
Dr. Stoltenberg 2. 4. 
Dr. Tamblé 3. 4. 
Weigl 2. 4. 
Zebisch 3. 4. 

Für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 
** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen der Ver-
sammlung der Westeuropäischen Union 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
31. März 1971 auf die Mündlichen Fragen des Ab-
geordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) (Druck-
sache VI/2020 Fragen A 14 und 15) : 

Hat das Sofortprogramm der Bundesregierung zur Moderni-
sierung und Intensivierung der Verbrechensbekämpfung zu einer 
weiteren Intensivierung der Observationstätigkeit geführt? 

Ist beabsichtigt, in personeller wie in technischer und organi-
satorischer Hinsicht verbesserte Voraussetzungen für einen ver-
stärkten Einsatz der Observationstätigkeit zu schaffen? 

Die im Vollzug des Sofortprogramms zur Moder-
nisierung und Intensivierung der Verbrechensbe-
kämpfung vorgenommene personelle Verstärkung 
des Bundeskriminalamtes hat es möglich gemacht, 
das Amt mit einer größeren Anzahl von polizei-
lichen Ermittlungen zu beauftragen. Die Zunahme 
von Ermittlungen hat auch zu einer Vermehrung 
von Observationen geführt. 

Zur Zeit sind im Ermittlungsdienst beim Bundes-
kriminalamt in Wiesbaden 10 Beamte tätig. Er soll 
entsprechend der Ankündigung im Sofortprogramm 
bis zum Jahre 1972 auf ca. 50 Stellen für Beamte ver-
stärkt werden. Die Zuweisung von zusätzlichem Per-
sonal in den Ermittlungsdienst erfolgt entsprechend 
dem Zugang ausgebildeteten Personals. Die Schu-
lung der Ermittlungsbeamten in Observationslehr-
gängen wird weiter betrieben werden. Die tech-
nische Ausstattung wird laufend den Bedürfnissen 
angepaßt. 

Sobald der Ermittlungsdienst eine gewisse perso-
nelle Stärke besitzt, wird er organisatorisch aufge-
gliedert in die kriminalpolizeilichen Sachbereiche 
Wirtschaftskriminalität, Betrugskriminalität, Kapi-
talverbrechen und Diebstahlskriminalität. Voraus-
sichtlich im Jahre 1973 wird dem Ermittlungsdienst 
eine besondere Observationsgruppe mit ca. 6 Beam-
ten angegliedert werden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
werden Observationen von den Ermittlungsbeamten 
für ihren jeweiligen Bereich wahrgenommen. 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
1. April 1971 auf die Mündlichen Fragen des Abge-
ordneten Wolfram (SPD) (Drucksache VI/2020 Fra-
gen A 43 und 44) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in vielen Betrieben 
laufend Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz erfolgen, 
und welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, das zu 
beseitigen? 

Sieht sich die Bundesregierung in der Lage, dafür zu sorgen, 
daß vor allein die Vorschriften über die gesundheitliche Be-
treuung der Jugendlichen in einem Aktionsprogramm - etwa 
analog der Drogenmißbrauchsbekämpfung - eingehalten wer-
den? 
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Auf die Erfahrungen bei der Durchführung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes ist die Bundesregie-
rung im vergangenen Jahr bei der Beantwortung 
einer Kleinen Anfrage der Fraktionen der SPD und 
FDP eingegangen (Drucks. VI/1059). Dabei wurde 
u. a. mitgeteilt, daß die Aufsichtsbehörden der Län-
der allein im Jahre 1968 50 898 Verstöße gegen das 
Jugendarbeitsschutzgesetz festgestellt haben. 

In ihr Aktionsprogramm Berufliche Bildung hat 
die Bundesregierung als einen wesentlichen Punkt 
die Intensivierung des Jugendarbeitsschutzes auf-
genommen. Mit den verantwortlichen obersten Lan-
desbehörden wurden inzwischen Beratungen mit 
dem Ziel eingeleitet, eine bessere Durchführung des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes zu erreichen. Dabei ist 
darauf hinzuweisen, daß die Länder in jüngster Zeit 
die gerade in diesem Bereich so wichtige Informa-
tion aller Beteiligten intensiviert haben. Die Ge-
spräche mit den Ländern werden auch zeigen, ob 
in diesem Zusammenhang ein besonderer Maß-
nahmekatalog im Sinne eines Aktionsprogramms 
zum Jugendarbeitsschutzgesetz zweckmäßig ist. Dar-
über hinaus bereitet die Bundesregierung eine Än-
derung des Jugendarbeitsschutzgesetzes vor, mit 
der u. a. auch die bessere Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Gesetzes, insbesondere der Vor-
schriften über die gesundheitliche Betreuung der 
Jugendlichen, erreicht werden soll. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
1. April 1971 auf die Mündlichen Fragen des Abge-
ordneten Horn (SPD) (Drucksache VI/2020 Fragen A 
45 und 46) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß bei Bewerbungen in 
der sogenannten freien Wirtschaft Angaben für Personalbögen 
u. a. über den Beruf des Vaters und über die Zugehörigkeit des 
Bewerbers zu Vereinen, Verbänden und politischen Parteien 
verlangt werden? 

Sieht die Bundesregierung darin nicht einen Eingriff in die 
Intimsphäre des Bewerbers und in seinen individuellen Frei-
heitsbereich, gegen den die Bundesregierung etwas tun sollte? 

Bislang sind unserem Haus keine Fälle mitgeteilt 
worden, in denen bei Bewerbungen um eine Tätig-
keit in einem Wirtschaftsunternehmen in Personal-
bögen die von Ihnen genannten Angaben verlangt 
wurden. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, daß 
solche Fragen grundsätzlich als ein Eingriff in die 
Intimsphäre des Bewerbers und in seinen indivi-
duellen Freiheitsbereich anzusehen und daher un-
zulässig sind. Diese Auffassung steht im Einklang 
mit der Haltung der Spitzenorganisationen der Tarif-
vertragsparteien und mit den von der arbeitsgericht-
lichen Rechtsprechung zum Umfang der Offenbarungs-
pflicht des Bewerbers allgemein entwickelten Grund-
sätzen, wonach Fragen nach den persönlichen Ver-
hältnissen des Bewerbers nur insoweit zu beantwor

-

ten sind, als im Hinblick auf den angestrebten Ar-
beitsplatz und die in Aussicht genommene Tätigkeit 
ein berechtigtes, billigenswertes und schutzwürdiges 
Interesse des Arbeitgebers an der Beantwortung der 
Fragen besteht. 

Um einer mißbräuchlichen Fragestellung in Per-
sonalfragebögen entgegenzuwirken, sieht der von 
der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines 
neuen Betriebsverfassungsgesetzes (BT-Drucksache 
VI//1786, § 94) vor, daß Aufstellung und Inhalt von 
Personalfragebögen der Zustimmung des Betriebs-
rats bedürfen. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
31. März 1971 auf die Mündlichen Fragen des Ab-
geordneten Eckerland (SPD) (Drucksache VI/2020 
Fragen A 53 und 54) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß wehrpflichtige Abiturien-
ten, die das Studium der Mathematik beginnen wollen, durch 
ihre Wehrdienstzeit insofern benachteiligt werden, als sie für 
die Aufnahme ihres Studiums auf die in der Schule erlernten 
fachspezifischen Kenntnisse angewiesen sind und diese wäh-
rend der 18monatigen Ausbildung naturgemäß so weit verloren 
werden, daß auch der Besuch der von den Universitäten wegen 
der Schwere des Studienfaches eingerichteten Vorsemester nicht 
mehr möglich ist? 

Ist die Bundesregierung bereit, eine Möglichkeit zu schaffen, 
den Wehrdienst nach Abschluß des Studiums der Mathematik 
leisten zu können und die Wehrpflichtigen zumindest dann zu-
rückzustellen, wenn ihnen von der Clearing-Stelle ein Studien-
platz für das Fach Mathematik zugewiesen worden ist? 

Jedes Hochschulstudium baut auf dem in der 
Schule erworbenen Wissen auf. Die Abiturienten, 
die ein Mathematik-Studium beginnen wollen, be-
finden sich daher in der gleichen Lage wie alle ande-
ren Wehrpflichtigen, die im Zeitpunkt der Einberu-
fung ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen ha-
ben. Im übrigen kann nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen allgemein gesagt werden, daß eine 
Unterbrechung der in der Schule begonnenen Aus-
bildung durch die Ableistung des Wehrdienstes un-
mittelbar im Anschluß an das Abitur nur eine ge-
ringfügige Beeinträchtigung darstellt. Nach der 
Wehrdienstzeit ist ein Abiturient durchaus noch in 
der Lage, den möglicherweise entstandenen Wis-
sensverlust — sofern er überhaupt eingetreten ist — 
binnen kurzer Zeit während der beiden ersten Stu-
diensemester wieder wettzumachen, das heißt, Ver-
gessenes aufzufrischen und erneut zu lernen. Wie-
derholt ist auch schon früher behauptet worden, 
daß der Höhepunkt der mathematischen Leistungs-
fähigkeit um das 20. Lebensjahr liege. Eine seiner-
zeit im Bundesministerium der Verteidigung unter 
Hinzuziehung einschlägiger wissenschaftlicher Lite-
ratur durchgeführte eingehende Überprüfung hat er-
geben, daß dies nicht zutrifft. 

Die Bundesregierung hat bereits in der Regie-
rungserklärung vom 28. Oktober 1969 zum Aus-
druck gebracht, daß sie durch Abbau von Wehr-
dienstausnahmen und Gleichbehandlung der wehr- 
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pflichtigen jungen Männer ein Optimum an Wehr-
gerechtigkeit schaffen will. Eine vom Wehrpflicht-
gesetz in seiner gegenwärtigen Fassung nicht zuge-
lassene Sonderregelung für Abiturienten, die Mathe-
matik studieren wollen, würde zu einer ungleichen 
Behandlung der Wehrpflichtigen führen. Die Bun-
desregierung beabsichtigt daher nicht, künftige 
Mathematikstudenten erst nach Abschluß des Stu-
diums zum Grundwehrdienst einzuberufen oder sie 
bereits nach Zuweisung eines Studienplatzes vom 
Wehrdienst zurückzustellen. Eine Zurückstellung ist 
vielmehr, wie in allen anderen Fällen, erst möglich, 

wenn das Studium weitgehend gefördert ist. Dabei 
kann es auch keine Rolle spielen, ob ein Studien-
platz über eine zentrale Stelle zugewiesen wurde. 

Abgesehen davon hielte ich es auch nicht für 
empfehlenswert, den Wehrdienst erst nach Abschluß 
des Studiums ableisten zu lassen, da mit Abschluß 
des Studiums ein gewisser Leistungshöhepunkt er-
reicht wird und es gerade zu diesem Zeitpunkt we-
sentlich erscheint, dem ausgebildeten Mathematiker 
eine schöpferische berufliche Tätigkeit zu ermög-
lichen. 
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